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GEMEINSAME   ZEITUNG
AMTSBLATT DER STADT REGIS-BREITINGEN 

mit den Ortsteilen Ramsdorf, Hagenest und Wildenhain

Anzeigen

Kooperationsvereinbarung  
mit der Stadt Borna beschlossen   

In der Stadtratssitzung vom Februar wurde mehrheitlich der Beschluss gefasst, eine Koopera-
tionsvereinbarung mit der Stadt Borna abzuschließen, in der Hoffnung, gemeinsam mit Borna 
künftig den Neubau unserer Oberschule zu ermöglichen. Dies fiel dem Stadtrat nicht leicht, da 
es ja seit 2014 eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Neukieritzsch gab. Aber an 
zwei wesentlichen Punkten der bisherigen Vereinbarung waren die Verhandlungen festgefahren:  
aus einem „Zusammenschluss auf Augenhöhe“ zu einer neuen Stadt sollte eine eventuelle Ein-
gemeindung nach Neukieritzsch werden und bei dem wichtigen Ziel der Vereinbarung – der     
Sicherung des Oberschulstandortes Regis-Breitingen – fühlten wir uns auch alleingelassen.  
Im Ergebnis dessen wurde in den vorherigen Sitzungen die Kooperationsvereinbarung mit    
Neukieritzsch aufgehoben bzw. gekündigt.  
In der Vereinbarung mit Borna, die im Februar auch im Stadtrat Borna beschlossen wurde, geht 
es natürlich zuerst um die Zusammenarbeit beider Städte. Als nächste Aufgabe steht jetzt die 
Ausarbeitung einer Vereinbarung, die die gemeinsame Finanzierung des Neubaus unserer Ober-
schule ermöglichen soll. Unsere Oberschule feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Viele 
Jahre konnte nur sehr wenig in die Schule investiert werden, da sie „unter Beobachtung“ stand 
und wir deshalb keine Fördermittel erhielten. Mittlerweile ist ein Neubau wirtschaftlicher als 
eine Sanierung. Trotzdem haben wir steigende Schülerzahlen, weil sich viele Eltern bewusst für 
eine gute Schule im ländlichen Raum entscheiden. In Borna werden aufgrund geplanter neuer 
Baugebiete auch höhere Schülerzahlen für die Oberschule prognostiziert. Diese Kooperations-
vereinbarung beinhaltet nicht, wie von einigen behauptet wird, die automatische Eingemein-
dung von Regis-Breitingen nach Borna. Dies bleibt nach wie vor von beiden Seiten eine eigen-
ständige Entscheidung, die erst noch getroffen werden müsste. Wie schnell es zu einem solchen 
Prozess kommen kann oder muss, das beeinflussen die kommunalen Parlamente, aber eventuell 
auch andere Faktoren wie z. B. die Finanzkraft der Städte oder landesrechtliche Vorgaben. Die 
Selbständigkeit einer Stadt ist ein hohes Gut, dessen sind sich unsere Stadträte alle bewusst. 
 
 
Wolfram Lenk

www.regis-breitingen.de

TAXI • Fahrten zur Strahlen-,  
  Chemotherapie  
• Dialysefahrten  
• Kranken- & Kurfahrten   
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
der Beschlüsse aus der 40. öffentlichen Sitzung 
des technischen Ausschusses am 07.02.2019:  
Beschluss-Nr. 01/40/2019       
Zustimmung zum Bauvorhaben: 
   •nachträgliche Nutzungsaufnahme auf dem ehemaligen 

Betriebsgelände der STAMAG, Bauherr: Herr Ingo Sier-
pinski, Standort: 04565 Regis-Breitingen, Werkstraße 
10, Gemarkung Breitingen, Flurstücke 257/24, 257/8 
und 259/7, AZ: 2018-2549  

Beschluss-Nr. 02/40/2019       
Zustimmung zum Bauvorhaben: 
   •Errichtung von zwei Doppel- und zwei Einzelbalkonan-

lagen, Bauherr: Wohnungsgenossenschaft Regis-Brei-
tingen eG, Standort: 04565 Regis-Breitingen, Straße der 
Deutschen Einheit 24 – 28 Gemarkung Breitingen, Flur-
stück 807/15, AZ: 2018-2785  

Beschluss-Nr. 03/40/2019       
Zustimmung zum Bauvorhaben: 
   •Neubau Einfamilienhaus Walent Steffen, Gem. Ramsdorf 

Flurstück 590/35 / Abweichung zum B-Plan „Sportplatz-
siedlung Ramsdorf“ Befreiung von zul. Firstrichtung und 
Dachneigung / AZ 2019-0169 Bauantrag vom 11.01.2019

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
der Beschlüsse aus der 36. öffentlichen Sitzung 
des Verwaltungsausschusses am 14.02.2019:  
Beschluss-Nr. 01/36/2019       
Der Firma CCC/ City Computer Contor GmbH wird der Auf-
trag gem. Angebot vom 17.01.2019 DocuWare Professional 
Server „Upgrade“ zu einem Gesamtpreis (Upgrade, Dienst-
leistungen  sowie Nebenkosten) von 4.087,65 € erteilt.  
Für die Betreibung der entsprechenden Programmteile sind 
jährliche Wartungsgebühren in Höhe 645,34 € (Stand 
17.01.2019) einzuplanen.  
Beschluss-Nr. 02/36/2019       
Der Firma H&H Berlin wird der Auftrag gem. Angebot 
10262-2018-848 Einführung Workflow zu einem Gesamt-
preis (Lizenzen, Installation, Einrichtung , Schulung sowie 
Nebenkosten) von 11.804,80 € erteilt.  
Für die Betreibung der entsprechenden Programmteile sind 
jährliche Wartungsgebühren in Höhe 1.562,28 € (Stand 
28.12.2018) einzuplanen.  
Beschluss-Nr. 03/36/2019       
Für die Umsetzung der Maßnahmen  
   –  Einführung Workflow und 
   –  Upgrade Docuware auf Version Professional  
wird eine überplanmäßige Ausgabe  
für den Kauf der Lizenzen auf dem  
Konto:                        111201.783100  
Investitionsnummer  1112011701 
in Höhe von               16.100,00 €  
sowie  
für die Erweiterung der Wartungsverträge auf den 
Konten:                      111201.425400 / .725400 
In Höhe von               2.300,00 € 
bewilligt.  
Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus den liqui-
den Mitteln.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
der Beschlüsse aus der 02. öffentlichen Eil-   
Sitzung des Stadtrates am 21.02.2019:  
Beschluss-Nr. 01/02/2019E       
Für die Umsetzung der Maßnahmen  
   Anbau Grundschule  
erfolgt eine Übertragung der nicht verbrauchten Haushalts-
mittel 2018 auf dem 
Konto:                        211101.785110  
                                  (Auszahlung Hochbaumaßnahme) 
in Höhe von               238.110,79 € 
sowie 
Konto:                       211101.681100  
                                  (Investitionszuwendung) 
In Höhe von              100.000,00 € 
in das Jahr 2019 
Zur Absicherung der zu erwartenden Gesamtausgaben für 
das Jahr 2019 in Höhe von 398.550,00 € wird eine über-
planmäßige Ausgabe für das  
Konto:                        211101.785110  
Investitionsnummer  2111011701 
in Höhe von               160.500,00 € 
bewilligt.  
Die Finanzierung erfolgt über  
   –  Erhöhung Investitionszuschuss.  
Beschluss-Nr. 02/02/2019E      
Für die Umsetzung der Maßnahme  
   Fassadensanierung Gebäude Heinrich-Pestalozzi- Straße 

1 incl. Treppe und Blitzschutz über das Stadtkernsanie-
rungsprogramm Alt-Breitingen  

erfolgt eine Übertragung der nicht verbrauchten Haushalts-
mittel auf dem  
Konto:                        511101.421100 (Aufwandskonto) 
in Höhe von               30.000,00 € 
                                  aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019  
Konto:                       511101.721100 (Auszahlungskonto)  
In Höhe von              10.000,00 € 
                                  aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 
und 
In Höhe von              20.000,00 € 
                                  aus dem Jahr 2017 über das Jahr 
                                  2018 nach 2019 
sowie 
Konto:                        511101.421101 (Aufwandskonto) und 
                                  511101.721101 (Auszahlungskonto)  
In Höhe von              jeweils 130.400,00 € 
                                  aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019  
Mit der Umsetzung der Gesamtmaßnahme Bibliothek mit 
Baukosten in Höhe von ca. 70.000 € werden die für den Ab-
schluss der Sanierungsgebietes errechneten umzusetzen-
den Mittel (aus Ablösebeträgen) um ca. 40.000 € über-
schritten. Gleichzeitig fallen nach Aufhebung der Sanie-
rungskosten noch Abschlusskosten an.

Amtliche Bekanntmachungen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
der Beschlüsse aus der 52. öffentlichen Sitzung 
des Stadtrates am 28.02.2019:  
Beschluss-Nr. 01/52/2019       
Der Wahltermin zur Bürgermeisterwahl der Stadt Regis-
Breitingen wird auf den 19.01.2020, der einer eventuellen  
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Neuwahl (§ 48 Abs. 2 SächsGemO) auf den 02.02.2020 fest-
gelegt.  
Beschluss-Nr. 02/52/2019      
Die Stadträte der Stadt Regis-Breitingen stimmen der Ko-
operationsvereinbarung zur zukünftigen Zusammenarbeit 
der Stadt Regis-Breitingen mit der Großen Kreisstadt Borna 
zur Errichtung einer neuen Oberschule in Regis-Breitingen 
entsprechend Anlage 1 zu.  
Beschluss-Nr. 03/52/2019       
Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich täti-
gen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Regis-Brei-
tingen (Feuerwehrentschädigungssatzung) wird in der vor-
liegenden Form entsprechend Anlage 2 beschlossen.  
Beschluss-Nr. 04/52/2019      
Von der Stadtverwaltung Regis-Breitingen wurde die Maß-
nahme - Sanierung der Rundlaufbahn als 400m – Kunst-
stofflaufbahn im Stadion Regis-Breitingen beschränkt aus-
geschrieben. (Vergabevorschlag als Tischvorlage) 
Nach erfolgter Prüfung der Angebote durch die Stadtver-
waltung Regis-Breitingen hat die Fa. Polytan GmbH, Ge-
werbering 3, 86666 Burgheim, das wirtschaftlichste Ange-
bot abgegeben. 
Die Fa. Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim 
wird zum Gesamtpreis von  87.788,44 € beauftragt.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG  
der Beschlüsse aus der 03. öffentlichen Eil-   
Sitzung des Stadtrates am 28.02.2019:  
Beschluss-Nr. 01/02/2019E       
Zur Absicherung der zu erwartenden Gesamtausgaben für 
den Anbau der Grundschule in Höhe von 431.110 € im Jahr 
2019 wird eine überplanmäßige Ausgabe für das   
Konto:                        211101.785110  
Investitionsnummer  2111011701 
in Höhe von               32.500  €  
bewilligt.  
Die Finanzierung erfolgt über  
   –  Erhöhung Investitionszuschuss. 

Satzung  
über die Entschädigung der  

ehrenamtlich tätigen Angehörigen der  
Freiwilligen Feuerwehr Regis-Breitingen 

Feuerwehrentschädigungssatzung 
(FwES)  

Aufgrund § 63 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den  
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz  
(SächsBRKG)  ) in Verbindung mit §§ 13 und 14 der Sächsi-
schen Feuerwehrverordnung (SächsFWVO) und in Verbin-
dung mit §§ 4 und 21  der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) , beschließt der Stadtrat der 
Stadt Regis-Breitingen in seiner öffentlichen Sitzung am 
28.02.2019. die nachfolgende Satzung:  

§ 1 
Weiterzahlung des Arbeitsentgeltes  

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feu-
erwehr haben nach § 62 SächsBRKG Anspruch auf Weiter-
zahlung des Arbeitsentgeltes für den Zeitraum des Einsat-
zes, der Übung oder der Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
me während der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber oder 
den Dienstherrn. 

§ 2 
Erstattung des Arbeitsentgeltes an private Arbeitgeber  

Dem privaten Arbeitgeber wird nach § 62 Abs. 1 
SächsBRKG das gezahlte Arbeitsentgelt für Einsätze, Übun-
gen sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die wäh-
rend der Arbeitszeit angefallen sind, einschließlich der Bei-
träge zur Sozialversicherung auf Antrag von der Stadt Re-
gis-Breitingen ersetzt.  

§ 3 
Ersatz von Verdienstausfall beruflich Selbständiger  

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr, die beruflich 
selbständig sind, können Ersatz des ihnen entstandenen 
Verdienstausfalles gemäß § 62 Abs. 2 SächsBRKG in Ver-
bindung mit § 14 SächsFwVO verlangen.  

§4 
Aufwandsentschädigung  

(1) Die nachfolgend aufgeführten  Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr Regis-Breitingen, erhalten eine Auf-
wandsentschädigung.    

     1. Stadtwehrleiter in Höhe von            monatlich 80,00 € 
     2. stellv. Stadtwehrleiter in Höhe von  monatlich 50,00 € 
     3. Ortswehrleiter in Höhe von              monatlich 50,00 € 
     4. stellv. Ortswehrleiter in Höhe von    monatlich 25,00 € 
     5. Gerätewart                                       monatlich 50,00 € 
     6. Jugendwart                                      monatlich 60,00 €  

Bei Doppelfunktionen wird nur eine, die jeweils höhere 
Entschädigung gezahlt.  

(2) Für den Einsatz bei angeordneten Brandsicherheitswa-
chen erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr Regis-Breitingen eine Entschä-
digung in Höhe von 5,50 € stündlich. Der Einsatz der 
Brandwachen erfolgt nur auf der Grundlage vertragli-
cher Vereinbarungen.  

(3) Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt 
zum Monatsende des laufenden Monats.  

§ 5 
Wegfall der Aufwandsentschädigung  

Der Anspruch auf die Aufwandsentschädigung nach § 5 
entfällt:  
     1. mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruchsberech-

tigte aus seinem Ehrenamt scheidet, oder 
     2. wenn der Anspruchsberechtigte ununterbrochen län-

ger als 3 Monate das Ehrenamt nicht wahrnimmt, für 
die über die 3 Monate hinausgehende Zeit  

Hat der Anspruchberechtigte den Grund für die Nichtaus-
übung des Ehrenamtes selbst zu vertreten, entfällt der An-
spruch auf Aufwandsentschädigung, sobald das Ehrenamt 
nicht mehr wahrgenommen wird.  

§ 6 
Auslagenersatz  

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feu-
erwehr erhalten auf Antrag die durch Ausübung des Diens-
tes einschließlich der Teilnahme an der Aus- und Fortbil-
dung entstehenden notwendigen Auslagen inbegriffen der 
Reisekosten in Anlehnung an das Sächsische Reisekosten-
gesetz  vom Träger der Feuerwehr ersetzt.  

§ 7 
Zuwendung bei Dienstjubiläen  

Bei Dienstjubiläen erhalten die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Regis-Breitingen folgende Zuwendung aus dem 
Haushalt der Stadt: 
für 10 Jahre aktiven Dienst 100,00 € 
für 25 Jahre aktiven Dienst 250,00 € 



für 30 Jahre aktiven Dienst 300,00 € 
für 40 Jahre aktiven Dienst 400,00 € 
für 50 Jahre aktiven Dienst ein Ehrengeschenk  
Der Bedarf an diesen Mitteln ist von der zuständigen Orts-
wehrleitung so rechtzeitig anzumelden, dass er in den 
Haushalt des betreffenden Jahres eingestellt werden kann.  

§ 8 
Besondere Leistungen  

Für besondere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr, bei 
denen Kostenersatz entspr. § 3 und § 4  der Feuerwehrkos-
tensatzung der Stadt Regis-Breitingen erhoben wird, erhält 
die jeweils eingesetzte Ortswehr für Kameradschaftspflege 
und Verbandstätigkeit eine Anerkennung in Höhe von 66 % 
der entsprechend Kostensatzung  berechneten Personal-
kosten. Die Zahlung der Anerkennung erfolgt nach Be-
standskraft des jeweiligen Kostenbescheides.  

§ 9 
Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Regis-Breitingen 
in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrentschädigungssatzung 
der Stadt Regis-Breitingen vom 30.11.2017 außer Kraft. 

 
Vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
  
Regis-Breitingen, 28.02.2019 
   
 
 
Lenk 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs.4 SächsGemO: 
Nach § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO zustandegekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekom-
men. 
Das gilt nicht, wenn 
–   die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt 

ist, 
–   die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

–   der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

–   vor Ablauf der in § 4 Abs.1 SächsGemO genannten Frist 
    a)    die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat 
    oder 
    b)   die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

  

Das Einwohnermeldeamt informiert: 
Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht 
von Wahlberechtigten hinsichtlich der Weiter-
gabe ihrer Daten an Parteien, Wählergruppen 
und andere Träger von Wahlvorschlägen  
Meldebehörden sind nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldege-
setzes (BMG) vom 3. Mai 2015 (BGBl. I S. 1084), zuletzt ge-
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ändert durch Art. 11 Abs. 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2745), befugt, Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen in den sechs der Wahl 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über bestimmte Daten (Familienname, Vornamen unter 
Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, ggf. Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften) zu geben.  
Im Hinblick auf die stattfindenden Kommunalwahlen und 
Europawahl am 26.05.2019 und die Landtagswahl am 
01.09.2019 wird darauf hingewiesen, dass Wahlberechtigte 
nach § 50 Abs. 5 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 BMG das 
Recht haben, dieser Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen. Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei 
der Meldebehörde eingelegt werden. Er ist von keinen Vo-
raussetzungen abhängig, braucht nicht begründet zu wer-
den und gilt bis zu einer gegenteiligen Erklärung gegenüber 
der Meldebehörde unbefristet.  
Regis-Breitingen, den 01.03.2019   
Einwohnermeldeamt Regis-Breitingen

Das Bauamt informiert:

IInnffoorrmmaattiioonn  zzuurr    VVoollllssppeerrrruunngg  
iimm  BBeerreeiicchh    

BBaahhnnüübbeerrffüühhrruunngg  iinn  ddeerr  FFoorrssttssttrraaßßee  

Das Bauamt der Stadt Regis-Breitingen  
gibt hiermit bekannt, dass mit der  
Fortsetzung der Bauarbeiten durch  

die Fa. Grötz Bauunternehmung GmbH   
an der Bahnbrücke in der Forststraße  

voraussichtlich ab 11.03.2019  
zur rechnen ist.  

Die Bauarbeiten sollen spätestens 
am 17.05.2019 abgeschlossen sein.  

Der Rückbau der jetzigen Verkehrssicherung  
und der Fußgängerführung wird am  

11.03.2019 erfolgen,  
d. h. dass im Zeitraum 11.03. – 17.05.2019  

für diesen Bereich   

VOLLSPERRUNG   
erfolgt.  

Um entsprechende Beachtung wird gebeten!  
Die Umleitung ist dann wieder über  
die S 50 und die ehemalige K 7932  

(Ortsverbindung  
Regis-Breitingen – Deutzen – Ramsdorf)  

ausgeschildert!  
Stadt Regis-Breitingen / Bürgermeister 
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Das Liegenschaftsamt informiert:

Gärten  zu verpachten  
Die Stadt Regis-Breitingen bietet folgende  Gärten zur Verpachtung an:  

Regis-Breitingen, Schillerstraße (Gartenanlage hinter der Apotheke) 
–   Garten, 248 m²,  bebaut mit einer Laube 
–   Versorgungsanschlüsse vorhanden  

Ortsteil Ramsdorf, Hauptstraße 
–   Garten ca. 1.200 m²;  Holzschuppen 
–   keine Versorgungsanschlüsse 

 
Interessenten melden sich bitte im Rathaus, Kämmerei (Liegenschaften), Zi. 12, Frau Petschke.  
Telefonisch zu erreichen unter: 034343 71816 oder per eMail: fraupetschke@stadt-regis-breitingen.de. 

Öffentliche Ausschreibung Dorfstraße 62, Regis-Breitingen 
Grundstück steht zum Verkauf  
Die Stadt Regis-Breitingen schreibt gemäß Verwaltungsvorschrift über die Veräußerung kommunaler Grundstücke 
(VwV kommunale Grundstücksveräußerung) des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 13. April 2017 das 
Flurstück    

42/3 der Gemarkung Ramsdorf, Dorfstraße 62, 04565 Regis-Breitingen,        

unter den nachfolgenden Bedingungen zum Verkauf aus.  
Mindestgebot gemäß Sächsischer        49.500,00 Euro 
Gemeindeordnung (SächsGemO):           
Objektbeschreibung 
Lage, Größe:             Das zu veräußernde Grundstück liegt in 04565 Regis-Breitingen, OT Ramsdorf, Dorfstraße 62, 

und trägt die Flurstücksbezeichnung 42/3 Gemarkung Ramsdorf.   
                                Das Flurstück hat eine Größe von 1118 qm.  
                                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lasten und Rechte:   Wegerecht   
Bebauung:                Das Grundstück ist mit einer ehemaligen Schule einschließlich Lehrerhaus (4  Wohnungen)  
                                bebaut.   
Baujahre:                 1847/49, 1904   
Gebäudeart:             zweigeschossiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss und Teilunterkellerung  
Erschließung:           Anschlüsse für Energie, Wasser, Abwasser liegen vor.  
                                Heizung im Schulhaus – Öl; Heizung in den Wohnungen – feste Brennstoffe   
Denkmalschutz:        ja 
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Ausschreibungsbedingungen 
 
1. Haftungsausschluss  
Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und Verkaufsunterlagen ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt 
sich hierbei um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht den Bestimmungen der 
VOL/VOB unterliegt. Bei der Ausschreibung von Grundstücken handelt es sich um ein Verfahren, das mit gleichnamigen 
Verfahren nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL) 
nicht vergleichbar ist. 
 
2. Wertgutachten  
Zum Ausschreibungsobjekt liegt ein Wertgutachten vor. Dieses kann in der Stadtverwaltung Regis-Breitingen, Liegen-
schaften, nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
3. Besuchsberechtigungen  
Das Betreten des Ausschreibungsobjektes ist nur auf Anfrage und im Beisein eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung 
Regis-Breitingen oder eines von ihr beauftragten Vertreters zulässig. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte 
Betreten nicht gestattet ist. Auskünfte zu Leitungsbestandsplänen sind bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu er-
fragen.  
 
4. Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens  
4.1. Abgabe des Gebotes  
Das Gebot bedarf der Schriftform und ist bei der   
       Stadtverwaltung Regis-Breitingen 
       Liegenschaften  
       Rathausstraße 25 
       04565 Regis-Breitingen  
bis 12.04.2019 einzureichen.   
Das Gebot muss in einem verschlossenen Umschlag, versehen mit der oben genannten Adresse, der Kennzeichnung 
„Ausschreibung Flurstück 42/3 Gemarkung Ramsdorf“ und dem vollständigen Absender eingereicht werden. 
Bei einer anderen als der oben genannten Adresse eingehende Gebote sowie Gebote, die nicht der hier geforderten äu-
ßeren Form entsprechen, können nicht berücksichtigt werden.   
4.2 Inhalt des Gebotes  
Es können ausschließlich Kaufanträge auf das Flurstück 42/3 Gemarkung Ramsdorf einschließlich Bebauung abgegeben 
werden.  
Ein Rechtsanspruch auf Erwerb leitet sich aus der Teilnahme an der Ausschreibung nicht ab. Alle mit der Veräußerung 
im Zusammenhang stehenden Kosten trägt der Käufer. 
Gebote werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens dem vorgenannten Verkehrswert entsprechen und keine der 
Ausschreibung widersprechende Bedingungen beinhalten.   
4.3 Verfahrensweise nach Gebotseröffnung  
Der Stadt Regis-Breitingen steht es frei, bis zur endgültigen Entscheidung über den Zuschlag zur Aufklärung des Ge-
botes weitere Informationen von den Bietern abzufordern.  
Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen Daten zur Aus-
wertung der Gebote verwaltungsintern elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, jedoch nicht extern weiter-
gegeben werden. 
 
5. Zuschlagserteilung   
Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der eingereichten Gebote. Eine Verpflichtung, 
dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen, besteht nicht. Aufwendungen der Bieter werden nicht 
erstattet. 
 
Ansprechpartner:  
Stadtverwaltung Regis-Breitingen 
Rathausstraße 25 
04565 Regis-Breitingen 
 
Sachbearbeiterin Liegenschaften  
Frau Petschke 
Tel.:   034343/71816 
Fax:   034343/71830 
E-Mail.: fraupetschke@stadt-regis-breitingen.de
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Öffentliche Ausschreibung Schillerstraße 3, Regis-Breitingen 
Grundstück steht zum Verkauf  
Die Stadt Regis-Breitingen schreibt gemäß Verwaltungsvorschrift über die Veräußerung kommunaler Grundstücke 
(VwV kommunale Grundstücksveräußerung) des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 13. April 2017 das 
Flurstück       

1092/5 der Gemarkung Regis (Flur), Schillerstr.3, 04565 Regis-Breitingen,         

unter den nachfolgenden Bedingungen zum Verkauf aus.  
Mindestgebot gemäß Sächsischer        160.000,00 Euro 
Gemeindeordnung (SächsGemO):           
Objektbeschreibung 
Lage, Größe:             Das zu veräußernde Grundstück liegt in 04565 Regis-Breitingen, Schillerstraße 3, und trägt           

die Flurstücksbezeichnung 1092/5 Gemarkung Regis (Flur).  Das Flurstück hat eine Größe von 
4572 qm. Davon entfallen 1460 m² Bauland und  3112 m² Gartenland. 

                                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lasten und Rechte:   lastenfrei  
Bebauung:                Das Grundstück ist mit einer ehemaligen Kindertagesstätte und Nebenbauten  
                                (Schuppen, kleinem Pool und einer Unterstellmöglichkeit) bebaut.    
Baujahre:                 Altbau: ca. 1925 
                                Anbau: 1968   
Gebäudeart:             Altbau:  zweigeschossig mit nicht ausgebautem Dachgeschoss und Vollunterkellerung 
                                Anbau:  eingeschossig mit Flachdach, nicht unterkellert  
Erschließung:           Anschlüsse für Energie, Wasser, Abwasser, Erdgas liegen vor.  
Denkmalschutz:        nein 
 
Ausschreibungsbedingungen 
 
1. Haftungsausschluss  
Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und Verkaufsunterlagen ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt 
sich hierbei um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht den Bestimmungen der 
VOL/VOB unterliegt. Bei der Ausschreibung von Grundstücken handelt es sich um ein Verfahren, das mit gleichnamigen 
Verfahren nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL) 
nicht vergleichbar ist. 
 
2. Wertgutachten  
Zum Ausschreibungsobjekt liegt ein Wertgutachten vor. Dieses kann in der Stadtverwaltung Regis-Breitingen, Liegen-
schaften, nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
3. Besuchsberechtigungen  
Das Betreten des Ausschreibungsobjektes ist nur auf Anfrage und im Beisein eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung 
Regis-Breitingen oder eines von ihr beauftragten Vertreters zulässig. Wir weisen darauf hin, dass das ungenehmigte 
Betreten nicht gestattet ist. Auskünfte zu Leitungsbestandsplänen sind bei den jeweiligen Versorgungsträgern zu er-
fragen.  
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Ende amtlicher Teil

4. Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens  
4.1. Abgabe des Gebotes  
Das Gebot bedarf der Schriftform und ist bei der   
       Stadtverwaltung Regis-Breitingen 
       Liegenschaften  
       Rathausstraße 25 
       04565 Regis-Breitingen  
bis 12.04.2019 einzureichen.   
Das Gebot muss in einem verschlossenen Umschlag, versehen mit der oben genannten Adresse, der Kennzeichnung 
„Ausschreibung Flurstück 1092/5 Gemarkung Regis (Flur)“ und dem vollständigen Absender eingereicht werden. 
Bei einer anderen als der oben genannten Adresse eingehende Gebote sowie Gebote, die nicht der hier geforderten äu-
ßeren Form entsprechen, können nicht berücksichtigt werden.   
4.2 Inhalt des Gebotes  
Es können ausschließlich Kaufanträge auf das Flurstück 1092/5 Gemarkung Regis (Flur) einschließlich Bebauung ab-
gegeben werden.  
Ein Rechtsanspruch auf Erwerb leitet sich aus der Teilnahme an der Ausschreibung nicht ab. Alle mit der Veräußerung 
im Zusammenhang stehenden Kosten trägt der Käufer. 
Gebote werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens dem vorgenannten Verkehrswert entsprechen und keine der 
Ausschreibung widersprechende Bedingungen beinhalten.   
4.3 Verfahrensweise nach Gebotseröffnung  
Der Stadt Regis-Breitingen steht es frei, bis zur endgültigen Entscheidung über den Zuschlag zur Aufklärung des Ge-
botes weitere Informationen von den Bietern abzufordern.  
Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wird darauf hingewiesen, dass die personenbezogenen Daten zur Aus-
wertung der Gebote verwaltungsintern elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt, jedoch nicht extern weiter-
gegeben werden. 
 
5. Zuschlagserteilung   
Die Entscheidung zur Vergabe des Objektes erfolgt auf der Grundlage der eingereichten Gebote. Eine Verpflichtung, 
dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen, besteht nicht. Aufwendungen der Bieter werden nicht 
erstattet. 
 
Ansprechpartner:  
Stadtverwaltung Regis-Breitingen 
Rathausstraße 25 
04565 Regis-Breitingen 
 
Sachbearbeiterin Liegenschaften  
Frau Petschke 
Tel.:   034343/71816 
Fax:   034343/71830 
E-Mail.: fraupetschke@stadt-regis-breitingen.de

Vereine
Informationen des Heimatvereins Regis-Breitingen und Umgebung e. V.

Seniorengruppe Heimatverein lädt ein: 
Am 13.03.19 findet für die Frauen des Heimatvereins Regis-Breitingen und Umgebung e. V. 

eine Frauentagsveranstaltung statt. 

Ein musikalisches Unterhaltungsprogramm gestalten „Harriet und Peter“ 
Beginn: 14:00 Uhr in der Sportgaststätte Heiche.
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Einladung zum  
Handarbeitsnachmittag  

Am Mittwoch, dem 27.03.2019, 15:00 Uhr  
laden die Frauen des Heimatchores 

in das KULTURZENTRUM  
des Heimatvereins  

(Heinrich-Pestalozzi-Straße 1) ein.  
Bringen Sie  
Nadel, Faden, Klöppel, 
gute Ideen und Freude mit!

Frühlingskonzert 
Regis-Breitingen / Deutzen 

Am Sonntag, dem 7. April, 16 Uhr  
findet  

 in der Grundschule Deutzen  
das Frühlingskonzert 

der Musik „Ottmar Gerster“  
– Außenstelle Regis-Breitingen statt.  

Wie immer ist dieses Konzert ein Gemeinschaftskonzert 
mit dem Heimatchor Regis-Breitingen unter Leitung von 
Regina Eidner. 
Die Beiträge der Musikschüler und – schülerinnen auf 
Klavier, Holz – und Blechblasinstrumenten wie Blockflö-
te, Trompete, Tenorhorn und Posaune werden dabei 
umrahmt von bekannten Frühlings – und Volksliedern 
des Heimtchors, so dass man sich auf ein abwechslungs-
reiches Programm freuen kann. 
Geplant ist auch ein Kuchenbasar im Foyer der Grund-
schule. 

Der Eintritt ist frei. 
Spenden werden gerne entgegengenommen.

SV Regis-Breitingen e. V. 
Sport – Aktuell

Rückblick und Vorschau  
des Regiser Fußballs   
Unsere SVR-Elf testete gegen den FSV Meuselwitz und es 
endete 1:1 Unentschieden. Mario Höhmann schoss die Gä-
ste kurz nach dem Seitenwechsel mit 0:1 in Führung. In der 

Folgezeit vergaben wir viele Torchancen und Meuselwitz 
hatte einen Pfostenschuss. In den Schlussminuten kam ein 
Pass von Christoph Rother, den Sören Paul zum 1:1 Unent-
schieden und späteren Endstand einschoss.   
Swen Licht ist überraschend als Trainer zurückgetreten. Er 
sprach von persönlichen Gründen. Mit Swen Licht waren 
wir zweimal in Folge Meister der Kreisliga A West. Es folgte 
eine Besprechung zwischen Mannschaft und Vereinschef 
Werner Heiche. Dabei wurde der Zusammenhalt beschwo-
ren und Kapitän Sven Streitberg wird übergangsweise als 
Spielertrainer fungieren. Unser Vereinschef wird nun Kon-
takte knüpfen um einen neuen, geeigneten Trainer zu fin-
den.  
Es folgte das Testspiel gegen Motor Zeitz. Zunächst verlief 
es ausgeglichen. Sören Paul schoss uns mit 1:0 in Führung 
und Daniel Rolle markierte den 1:1 Ausgleich. Dann hatten 
die Zeitzer Schnelligkeitsvorteile, die sie zum 2:5 Endstand 
nutzten. Drei der weiteren Tore erzielte Johannes Kunze 
und eins Lukas Kügler. Kurz vor Schluss erzielte Christoph 
Rother unseren zweiten Treffer. Zeitz hatte noch einen Pos-
ten- und Lattenknaller und wir einzelne Torchancen.  
Das auswärtige Punktspiel beim TSV Großsteinberg war 
chancenarm und ging mit 2:0 Toren verloren. Zählbare Tor-
chancen gab es nur einzelne und Torsten Streitberg musste 
früh wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Und 
es folgten verletzungsbedingt zwei weitere Auswechslun-
gen. Für den TSV trafen Marcel Erfurth (nach Fangfehler 
vom Torwart) und Martin Kaminsky. Bitte beachten: Groß-
steinberg holte Punkte im Abstiegskampf und wir haben als 
Fünfter Boden verloren zu den Spitzenteams.  

Das Heimspiel gegen Alemannia Geithain begann mit einer 
Doppelchance der Gäste. Rund zwanzig Minuten gespielt, 
nach Flanke von Rechtsaußen fiel das 0:1, Torschütze Joa-
chim-Kilian Helbig. Im Gegenzug erzielten wir ein Abseits-
tor. In der Folgezeit blieb es eine offene Begegnung mit bei-
derseits Torchancen. Nachdem Christoph Krause im Straf-
raum gefoult wurde, schritt Spielertrainer Sven Streitberg 
zum Punkt und erzielte den 1:1 Ausgleich. Was folgte, Chris-
toph Krause spielte die Abwehr aus und schoss uns zum 2:1 
Heimsieg. Mit etwas Glück hätte Christoph Rother noch 
nachlegen können. Auf Grund von Personalmangel wurden 
an diesem Tag Thomas Naß und Andy Liedtke reaktiviert.   
Unsere alten Herren veranstalteten ein Hallenturnier, das 
der TSV Lobstädt gewann. Unsere SVR-Teams wurden Vier-
ter (die Erste) bzw. Fünfter (die Zweite), bei sieben Teilneh-
mern. Marco Pilz (Böhlen) und Ralph Pahlig (R.-Brtg.) fun-
gierten als Schiedsrichter. Pleißestädter Spielerkinder fun-
gierten als Helfer und machten mit kräftiger Stimme die 
Hallenansagen. Zur abschließenden Siegerehrung gab es 

Das Testspiel gegen Zeitz: Philipp Lindeke beim Eckball  

Am Freitag, 12. April findet die  
Jahreshauptversammlung unseres  
SV Regis–Breitingen statt.  
Beginn ist um 18 Uhr in der Sportgaststätte Familie Hei-
che. Die Mitglieder sollten diesen Termin in ihren Kalen-
der eintragen und werden um Erscheinen gebeten. 
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Der voraussichtliche SVR-Fahrplan (Männer):   
Samstag, 16.03.2018, Anstoß 15.00 Uhr  
Heimspiel gegen Blau-Weiß Deutzen (Derby!)   
Samstag, 30.03.2019, Anstoß 15.00 Uhr  
auswärts gegen Einheit Frohburg  
Samstag, 06.04.2019, Anstoß 15.00 Uhr 
Heimspiel gegen SV Ostrau  
Samstag, 13.04.2019, Anstoß 15.00 Uhr 
auswärts gegen VfB Leisnig 
                                 Udo Zagrodnik / Feb. 2019

Neues vom Handball:  
Kreisliga – 1. Männer   
SG Zschortau – SV Regis-Breitingen I                                    24 : 28  
SV Regis-Breitingen I – BSG Chemie Leipzig                       30 : 17  
Die Ausgangsposition vor dem Auswärtsspiel in Delitzsch 
gegen Zschortau ließ einen eindeutigen Sieg für Regis er-
warten. Unsere Mannschaft war Spitzenreiter und der Gast-
geber im Mittelfeld der Tabelle platziert. Die ersten zehn 
Minuten gehörten aber dem Gegner, denn unsere Mann-
schaft geriet in Rückstand und musste einen hohen Auf-
wand betreiben, um den Ausgleich zu schaffen. Bis zur Pau-
se veränderte sich der Ablauf und der Gastgeber war be-
müht, den Anschluss zu halten. Innerhalb von zehn Minuten 
nach der Pause erreichte unsere Mannschaft einen Vor-
sprung von 5 Toren (40. Minute), so dass eine Vorentschei-
dung gefallen war. Die Gastgeber hatten einen Spieler in ih-
ren Reihen, der unserer Abwehr Probleme bereitete, denn 
er erzielte 15 Tore. Doch die Brüder Jonas (4) und Niclas 
Schmidt (11) erzielten ebenfalls 15 Tore. Mit P. Palm, N. Gö-
schel und A. Koch hatten wir mehr Spieler, die sich in die 
Torschützenliste eingetragen haben (jeweils 3 Tore.). 
Die Chemiker aus Leipzig, Schlusslicht der Tabelle, hatten 
gegen unsere bewegliche Abwehr und schnellen Angriff kei-
ne Chance und unterlagen eindeutig. Mit diesen beiden Sie-
gen wurde die Tabellenspitze gefestigt. Gesichert ist der 
Aufstieg noch nicht, da noch einige Punkte geholt werden 
müssen.  
1. Platz – 338 : 280 Tore – 21 : 3 Punkte    
 
Kreisklasse – 2. Männer  
SV Regis-Breitingen II – HBL Miltitz                                      25 : 29 
Die Anzahl der Vergleiche zwischen beiden Mannsschaften 
wurden nicht aufgeschrieben. Fest steht, dass sich die 

den Siegerpokal und Urkunden. Und es wurden die drei  
Besten geehrt, als bester Torschütze Sebastian Pelzer (Lob-
städt) mit sechs Treffern, bester Torhüter Peter Hebenstreit 
(Regis-Breitingen) und bester Spieler Christoph Schlimper 
(Böhlen). Turnierleiter war Florian Pitulle. Die Sportgast-
stätte Familie Heiche kümmerte sich um die gastronomi-
sche Versorgung. 

SVR alte Herren

Mannschaften seit Jahren in Punkt- und Freundschaftsspie-
len faire Vergleiche lieferten. Mit einem Heimsieg konnten 
die Regiser die Rand-Leipziger in der Tabelle überholen. 
Doch dies gelang nicht. Zu viele Torwürfe führten nicht zum 
Erfolg und die Abwehr war nicht konsequent.  
8. Platz – 250 : 287 Tore – 5 : 17 Punkte.    
 
Die nächsten Spiele der 1. Männermannschaft:  
10.03.2019  13.00    Bornaer HV 09 II – SVR I 
31.03.2019  18.00   TSV Markkleeberg I – SVR I 
06.04.2019  17.00   SVR I – SG MoGoNo Leipzig II 
27.04.2019  17.00   SVR – Roland Belgern I  
Unsere II. Männermannschaft tritt in den Heimspielen an 
diesen Tagen jeweils 15.00 Uhr an. 

M. Reinhold

Informationen

Einladung zur  
Jagdgenossenschaftsversammlung 
Am Dienstag, dem 26.03.2019 findet um 19.00 Uhr in der 
Gaststätte „Zur Erholung“ in Regis-Breitingen, die Sit-
zung der Jagdgenossenschaft Regis-Breitingen statt. 
Eingeladen sind alle Eigentümer jagdbarer Flächen des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes Regis-Breitingen, bestehend 
aus den Gemarkungen Regis, Breitingen, Deutzen, Röthi-
gen, Ramsdorf, Hagenest und Wildenhain. 
Um das Stimmrecht ausüben zu können, haben die Jagdge-
nossen einen Nachweis der von ihnen vertretenen Flächen 
(Grundbuchauszug) vorzulegen. Bei Verhinderung kann 
sich der Jagdgenosse durch einen volljährigen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Ein  bevollmächtigter Vertreter darf 
nur einen Jagdgenossen vertreten.  
Tagesordnung:           
  1.  Eröffnung und Begrüßung 
  2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der 

Sitzung und Beschlussfähigkeit 
  3.  Protokollkontrolle 
  4.  Wahl des Stellvertreters des Jagdvorstehers  
  5.  Kassenbericht zum Jagdjahr 2018/2019 
  6.  Beschlussvorlage 01/19  –  Haushaltsrechnung und 

                                          Feststellung des Reiner- 
                                                  trages aus dem Jagdjahr 

                                          2018/2019 
  7.  Beschlussvorlage 02/19 –  Haushaltsplan 2019/2020 
  8.  Beschlussvorlage 03/19 –  Nichtauszahlung des  
                                                  Reinertrages des Jagd- 
                                                  jahres 2018/2019 
  9.  Beschlussvorlage 04/19  –  6. Änderung des  
                                                  Jagdpachtvertrages  
                                                  JB Ramsdorf  
10.  Wahl Rechnungsprüfer  –  Interessenten können sich 

                                          bis zum 19.03.2019 beim 
                                          Jagdvorsteher melden 

11.  Verschiedenes                –  Jahresrückblick und  
                                                  Vorausblick  
gez. Straßburger 
Jagdvorsteher

Jeden Monat neu 
GEMEINSAME    ZEITUNG
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OT Ramsdorf

Feuerwehr
Winterfeuer - Feuerwehr Ramsdorf -  

19. Januar 2019 
Am 19. Januar 2019 hieß es wieder „Her mit den Weih-
nachtsbäumen“ zum alljährlich stattfindenden Neujahrs-
feuer der Freiwilligen Feuerwehr Ramsdorf.  
Los ging es für die Kameradinnen und Kameraden mit dem 
Aufbau ab 14:00 Uhr. Es wurden Brötchen aufgeschnitten, 
Bänke und Tische aufgestellt, Glühwein aufgewärmt und 
natürlich der Grill angezündet. Außerdem wurden Fahnen 
mit Trauerflor versehen und zum Gedenken der drei tödlich 
verunglückten Feuerwehrleute aus Bayern und Baden-
Württemberg am Gerätehaus aufgehängt.    
Währenddessen hat die Jugendfeuerwehr die zahlreichen 
Weihnachtsbäume sortiert und gestapelt, sodass nun das 
eigentliche Tannenbaumverbrennen losgehen konnte. Auch 
die ersten Gäste fanden sich langsam am Gerätehaus ein 
und pünktlich um 16:00 Uhr wurden dann auch die ersten 
Zweige angezündet und somit das Winterfeuer 2019 der 
Feuerwehr Ramsdorf offiziell eröffnet. Ausgestattet mit der 
notwendigen Ausrüstung wie Feuerschutzhandschuhe und 
-helm, warfen die Kinder und Jugendlichen unter Aufsicht 
einen Zweig und einen Baum nach dem anderen auf den lo-
dernden Haufen. Immer mehr Zuschauer begaben sich zum 
Feuer, wärmten sich auf und beobachteten begeistert das 
Handwerk der Jugendfeuerwehr. Unsere Kameraden und 
Kameradinnen der Feuerwehr Regis-Breitingen besuchten 
uns ebenfalls in großer Anzahl.  

Für das leibliche Wohl aller wurde mit Steak, Bratwurst, 
Jägerschnitzel und frischen Fischbrötchen von den Kame-
raden bestens gesorgt. Wenn das Feuer zum Aufwärmen 
nicht gereicht hat, konnte man mit heißem Glühwein oder 
alkoholfreiem Punsch nachhelfen.   

Bis in den Abend hinein wurden Bäume mit Begeisterung in 
das Feuer geworfen und als alles verbrannt war, ließen die 
Kameradinnen und Kameraden sowie die zahlreichen Be-
sucher den Abend im Gerätehaus der Feuerwehr gemein-
sam ausklingen.  
Für ein gelungenes Fest bedanken wir uns bei allen Unter-
stützern, den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Ramsdorf für die geleistete Arbeit und nicht 
zuletzt bei allen Bewohnern, die ihren Weihnachtsbaum 
zum Verbrennen zur Verfügung gestellt haben.

Vereine

Schmücken des Osterbaumes    
            Es ist das Osterfest alljährlich 
            für den Hasen recht beschwerlich. 

            
Wilhelm Busch   

       
Wir, der Heimatverein Ramsdorf und Umgebung e.V., 
wollen am Dienstag, d. 16.04.2019, um 15.30 Uhr vor 
dem Einkaufsmarkt Fam. E. Hertzsch den Osterbaum 
mit vielen bunten EIERN schmücken.   
Die schönsten Eier werden wie immer prämiert.   
Fam. Hertzsch wird das Rostern übernehmen.  
Ein frohes Osterfest wünscht allen  
Einwohnern von Ramsdorf, Hagenest  
und Wildenhain der Heimatverein

Der Heimatverein Ramsdorf  
informiert

          Der FSV Ramsdorf  
          informiert  
                Auch unsere D-Juniorenmannschaft 
             hat jetzt neue Trikots erhalten. 
Bereitgestellt wurden diese durch die Sportwerbung Dold 
aus Chemnitz, mit der unser Verein 2018 eine Vereinba-
rung abgeschlossen hatte. Allerdings fehlten noch Auf-
druck, Stutzen und Hosen. Dafür stellte uns die Firma 
„Montageservice Mario Keller“ aus Hagenest uneigen-
nützig finanzielle Mittel zur Verfügung. 

Unsere D-Jugendmannschaft beim Auligker Hallen Cup in 
Groitzsch. Leider kam unsere Mannschaft nicht über den         
8. Platz hinaus, da auch das letzte Spiel mit 0:1 verloren ging.
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So spielt unser Nachwuchs:   
Samstag, 16.03.:  
10:30 Uhr, E-Jugend, Deutzen/Ramsdorf – Kohren-Sahlis  
Sonntag, 17.03.:  
10:00 Uhr, C-Jugend, Ramsdorf – Thierbach / Kitzscher  
11:30 Uhr, D-Jugend, Ramsdorf/Deutzen – Colditz  
Samstag, 23.03.:  
10:30 Uhr, E-Jugend, Deutzen/Ramsdorf – Großsteinberg II  
Sonntag, 24.03.:  
10:30 Uhr, C-Jugend, Bad Lausick – Ramsdorf  
Samstag, 30.03.:  
10:30 Uhr, C-Jugend, Naunhof – Ramsdorf   
10:00 Uhr, D-Jugend, Thierbach/Kitzscher – Ramsdorf/ 
Deutzen  
Sonntag, 31.03.:  
11:00 Uhr, E-Jugend, Frohburg – Deutzen/Ramsdorf  
Samstag, 06.04.:  
10:30 Uhr, E-Jugend, Deutzen/Ramsdorf – Neukirchen/ 
Lobstädt  
Sonntag, 07.04.:  
10:00 Uhr, C-Jugend, Ramsdorf – Groitzsch/Auligk  
11:30 Uhr, D-Jugend, Ramsdorf/Deutzen – Hohenstädter SV. 
 

Für die Freizeitmannschaft geht die  
Winterpause vorbei.  

Freitag, 05.04.    18:30 Uhr   Eula – Ramsorf 
Freitag, 12.04.    18:30 Uhr   Wintersdorf – Ramsdorf  
 

Auch 2019 gibt es  
wieder eine Vereinsausfahrt.  

Hier gehts hin: 
  •  Samstag, den 07.09.2019 
  •  Abfahrt in Ramsdorf: 14:30 Uhr 
  •  19:30 Uhr bis 23:30 Uhr: Oktoberfestfahrt mit der 

„Sächsischen Dampfschifffahrt“. 
  •  Maximal 40 Personen 
  •  Unkostenbeitrag 50,00€ pro Person 

Mitfahren dürfen  alle Mitglieder, die Eltern der bei uns 
gemeldeten Kinder und die Sponsoren des FSV Ramsdorf, 
natürlich alle mit Partner. 

Anzeigen

Kassenärztlicher  
Bereitschaftsdienst   

Bereich Böhlen / Rötha / Espenhain / Neukieritzsch / 
Lobstädt / Regis-Breitingen / Deutzen  

An Werktagen von 19.00-07.00 Uhr, mittwochs und freitags 
ab 14.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen rund 
um die Uhr – führt ein diensthabender Arzt die in dringen-
den Fällen erforderlichen Hausbesuche durch.  
Unter der Telefonnummer 116 117 bei der Einsatzzentrale 
des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes kann der dienst-
habende Arzt bzw. die diensthabende Praxis erfragt werden.   
Für lebensbedrohliche Zustände, wie z. B. Bewusstlosig-
keit, heftiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei starken 
Blutungen sowie schweren Unfällen ist auch weiterhin der 
Rettungsdienst zuständig und rund um die Uhr über den 
Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.

Service
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Tel. (034343) 51625, Fax: 51666  
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Hauptfiliale
Wilhelm-Külz-Straße 32
04552 Borna
Tel. (03 4 33) 20 39 67

Filiale im Gesundheitszentrum
Virchow Straße 4
04552 Borna 
Tel. (03 4 33) 91 03 47

Filiale
Schusterstraße 5
04539 Groitzsch
Tel. (03 42 96) 4 88 17

Ihr Hören liegt mir am Herzen.
seit 1991

Ihr Anzeigen-Telefon 
037208/876-100 

Riedel – Verlag & Druck KG
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Monatsspruch:                    
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu,  
und dient ihm allein.                                

  1. Samuel 7,3 

Gottesdienste und Veranstaltungen – Monat März

Kirchgemeindenachrichten

                  weitere Veranstaltungen   
KINDERKREIS 
ab 3 Jahre; sonnabends (einmal monatlich)  
10:00 - 11:30 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf mit Frau Just 
telefonische Termininfo/Anmeldung – Tel.: 034492 41960 

Mittwoch, 13. März 
06:30 Uhr  Lutherkirche Breitingen 
                  ... Morgenandacht zur Passionszeit

Mittwoch, 20. März 
06:30 Uhr  Lutherkirche Breitingen 
                  ... Morgenandacht zur Passionszeit

Mittwoch, 27. März 
06:30 Uhr  Lutherkirche Breitingen 
                  ... Morgenandacht zur Passionszeit

Mittwoch, 3. April 
06:30 Uhr  Lutherkirche Breitingen 
                  ... Morgenandacht zur Passionszeit

Reminiszere, Sonntag, 17. März 
09:00 Uhr  Kirche zu Hohendorf 
10:30 Uhr  Altenpflegeheim St. Barbara 
                  ... Gottesdienst mit Lektorin Schirpke 
                  Kollekte für die Kongress- und Kirchentagsar-

beit in Sachsen – Erwachsenenbildung –             
Tagungsarbeit  

Lätare, Sonntag, 31. März 
10:00 Uhr  Gemeinderaum Breitingen 
                  ... Sakramentsgottesdienst für’s 
                  ... Kirchspiel mit Pfrn. Ulrike Franke 
                  Kollekte für den Lutherischen Weltdienst  

April – Vorschau  

Okuli, Sonntag, 24. März 
09:00 Uhr  Gustav-Adolf-Haus Deutzen 
10:30 Uhr  Gemeinderaum Ramsdorf 
                  ... Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Franke 
                  Kollekte für die eigene Gemeinde 

Judika, Sonntag, 7. April 
09:00 Uhr  Kirche zu Hohendorf 
10:30 Uhr  Gustav-Adolf-Haus Deutzen 
                  ... Gottesdienst mit Lektorin Graichen 
                  Kollekte für die eigene Gemeinde 

CHRISTENLEHRE 
Ramsdorf, donnerstags 16:30 Uhr im Pfarrhaus   
KONFIRMANDENUNTERRICHT 
Breitingen, donnerstags 17:00 Uhr im Pfarrhaus   
JUNGE GEMEINDE 
freitags 18 Uhr, Pfarrhaus Breitingen  
mit Pfrn. Ulrike Franke 
telefonische Termininfo / Anmeldung – 034343 909339  
BIBELSTUNDE 
Ramsdorf 
Dienstag, 28. März, 19:30 Uhr im Pfarrhaus  
KIRCHENCHOR 
Hohendorf und Ramsdorf 
mittwochs um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Ramsdorf 
Regis-Breitingen 
donnerstags um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Breitingen 
 
Sprechzeiten der Kanzlei: 
dienstags      15:00 – 17:00 Uhr 
donnerstags  09:00 – 12:00 Uhr  
Tel.:       034343 51427 
Fax:        034343 91645 
E-Mail:   Ksp.Regis-Breitingen@evlks.de 
              kirchnerin.regis@t-online.de
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Anzeigen

Hofladen in Hagenest 
Nach der kleinen Pause zum Jahreswechsel haben wir  

für Sie wieder geöffnet: jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr 
 

Aus eigener Aufzucht und Produktion  
empfehlen wir Ihnen unter anderem:  

Wildschwein                                                am 16. März 
Hausschlachtene Wurst                                am 23. März 
Geräucherte Wurst                                       am 30. März 
Karpfen                                                        am 06. April 
Hageninisches Rindfleisch                          am 13. April  
Speisekartoffeln 
Heu und Stroh in kleinen Ballen   Kremserfahrten für dieses Jahr planen!!!  

Landwirtschaftsbetrieb Barbara Straßburger  
OT Hagenest · Nr. 38 · 04565 Regis-Breitingen · Tel. 01737243198 
www.hagenesterhofladen.de  /  www.hagentinisches-rindfleisch.de

✔ Inspektionen aller Typen  
    mit Mobilitätsgarantie         
✔ Zweiradservice für            
    Moped und Motorräder      
✔ Steinschlagreparatur       

 

04565 Regis-Breitingen 

Schillerstraße 67

Telefon: 03 43 43 - 5 15 73 

Funk:     01 72 - 7 04 77 98

✔ Klimaservice 

✔ TÜV /  AU 

✔ Achsvermessung 

✔ Reifenservice 

✔ Autoverglasung

✔ Unfallinstandsetzung

Fenster » Alles aus eigener Produktion «
• Kunststoff • Holz
• Holz-Aluminium
• Leichtmetall
• Haustüren
• Rollläden
• Wintergärten
• Insektenschutz
• Markisen
– direkt ab Werk –

Besuchen Sie unverbindlich
unsere Musterausstellung!
Auch samstags!

Ein Begriff für Qualität

Ihr Partner in allen Fensterfragen
für Neu- und Altbau

Morlok
Fensterfabrik GmbH
Böhlener Straße 30
04571 Rötha (Leipzig)
Tel.: 03 42 06 · 5 40 16 | Fax: 5 40 17

Schillerstraße 52 · 04565 Regis-Breitingen  
Tel.: 03 43 43 / 5 16 25 · Fax: 03 43 43 / 5 16 66  
e-mail: info@katzbach-verlag.de

Katzbach         Verlag

Wir fertigen für Sie:
• Visitenkarten • Briefbögen & -umschläge   
• Durchschreibesätze   
• Endlosformulare  • Faltblätter  
• Prospekte • Broschüren • Postkarten  
• Klappkarten für alle Anlässe  
• Wand- & Taschenkalender  
• Beschriftungen • u. v. m.
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Containerdienst 
Edgar Hentschel

Telefon:  03 43 43 / 5 15 24 
Telefax:  03 43 43 / 5 32 24

• Containerservice 
• Abbruchleistungen 
• Schüttguttransporte 
• Asbestentsorgung 
• Erdstoffentsorgung 
• Baugrubenaushub

Entsorgungsfachbetrieb 
gemäß § 52 KrW-/AbfG

Umweltgutachter  
Einsammeln, Befördern, Lagern 

und Behandeln von Abfällen 
 

Zertifikat-Registriernummer: 12 150 10393

NEU!!!     Multicar-Kleincontainer für 1,5 - 3,5 m3       ➤  ➤ ➤  ➤

Bestattungsunternehmen 

Kießling
Tag und Nacht dienstbereit

 alle Bestattungsarten 

 Hausbesuche nach Absprache 

 eigene Trauerrednerin  Trauerfloristik 

 Bestattungsvorsorge

Schmöllnsche Straße 7 · 04600 Altenburg 
E-Mail: r.kiessling@bestattung-kiessling.de 

www.bestattung-kiessling.de 
 

Mo-Fr 8.00-12.00 Uhr u. 13.00-16.00 Uhr, Sa nach VB 

Tel. 03447 8951864 · Funk 0170 1069990 



16                                                                    GEMEINSAME ZEITUNG 12. März 2019 

Verstärken Sie unser Team im Sana Klinikum Borna  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit/Teilzeit als 
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
    Ihr Aufgabengebiet umfasst die patientenorientierte, allgemeine und spe-

zielle Pflege nach Standards, die selbstständige professionelle Versorgung 
auf der Grundlage von neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, 
die Vorbereitung, Assistenz und Nachsorge bei diagnostischen, operativen 
und therapeutischen Maßnahmen sowie die Erfassung pflegerelevanter  
Daten und Durchführung der Pflegedokumentation. Sie pflegen unsere Pa-
tienten ganzheitlich und sind in der Lage, neue Konzepte wie Bobath oder 
Basale Stimulation fachgerecht anzuwenden.  

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
   Sie besitzen einen staatlich anerkannten Abschluss als Gesundheits- und 

Krankenpfleger/-in. Wir wünschen uns von Ihnen umfassende Fachkompe-
tenz (Problemlösungsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Entscheidungs-  
fähigkeit, Innovationsfähigkeit, Prioritätensetzung), Flexibilität sowie Kom-
munikations-, Konflikt und Teamfähigkeit unter Beachtung der Unter-  
nehmensphilosophie bzw. des Leitbildes. Sie haben Freude an eigenver-
antwortlichem Arbeiten und bringen die Bereitschaft zur fortlaufenden  
Weiterbildung und Weiterentwicklung mit. Die Teilnahme am Schichtdienst 
ist für Sie selbstverständlich. 

 
+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
    Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana 

jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pfle-
gerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 50 
Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeits-
umfeld mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Ei-
geninitiative. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln 
als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.  

    Wir bieten ein interessantes Tätigkeitsspektrum mit vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten, welches Ihnen zahlreiche Optionen für die Weiterentwicklung 
und Gestaltung Ihrer Karriere eröffnet. Außerdem erwarten Sie ein kollegia-
les Arbeitsumfeld und eine attraktive tarifliche Vergütung. Wir bieten Ihnen 
weiterhin eine betriebliche Altersvorsorge, 29 Tage Jahresurlaub sowie die 
Möglichkeit von kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungen. Darüber hinaus 
fördern wir Beruf und Familie z. B. mit Angeboten zur Kinderbetreuung und 
günstigen Ferienprogrammen. 

Die Sana Kliniken Leipziger Land sind akademisches Lehrkankenhaus der 
Universität Leipzig und bieten an ihren Standorten Borna und Zwenkau mit 490 
Betten und 13 chefarztgeführten Klinikbereichen eine hochqualifizierte Akut-
medizin. Etwa 1.000 Beschäftigte sorgen für das Wohl der Patienten. Jährlich 
werden etwa 27.000 Patienten stationär versorgt. An unserem Hause befinden 
sich ein Medizinisches Versorgungszentrum und eine Medizinische Berufs-
fachschule.  
Sie haben vorab noch Fragen? 
Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere Pflegedienstleitung,  
Frau Cornelia Reichardt, unter der Telefonnummer +49 3433 21-1020 oder per 
E-Mail an cornelia.reichardt@sana.de.  
Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei Sana zu arbeiten finden Sie unter: 
sana.de/karriere 

 
Für Ihre Bewerbung geht es hier entlang: 
bewerbung.borna@sana.de 

oder an 
Sana Kliniken Leipziger Land GmbH  

Personalabteilung 

Rudolf-Virchow-Straße 2 

04552 Borna

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie uns an: 03433 208544

oder besuchen Sie unsere...  
Ausstellung Borna Reichstraße 14, 
04552 Borna, Öffnungszeiten: Di 10-12 Uhr & 14-17 Uhr  
Studio Meuselwitz Zeitzer Str. 51, 04610 Meuselwitz, 
Öffnungszeiten: Mo/Di/Fr 10-12/14-17 Uhr  
sowie jeden 1. Samstag im Monat 10-12 Uhr 

PORTAS-Fachbetrieb  
Lorenz 
Sporaer Str. 2, 06729 Elsteraue 

Tel. 03433 208544 
www.lorenz.portas.de 

• Bäderbau 

• Sanitäranlagen 

• Heizungsanlagen

Bäder & Heizungsbau Siegel
Inh. Henry Siegel 

Karl-Liebknecht-Str. 3a   
04565 Regis-Breitingen 

Tel.: 034343 52544  
Fax: 034343 918149 

Mobil: 0157 71452786 
E-Mail: henrysiegel@web.de

Bornaer Str. 31 ● 04565 Regis-Breitingen  
Tel.: 03 43 43 / 5 14 46

Gas    Bäder    Heizung

✔  warme Wohnung 
✔  warmes Wasser

Service... 
...rund um die Uhr

Beratungsstellenleiterin:  

Elke Gottlieb  
Pflichtendorfer Str. 25 
04617 Rositz   
Telefon: 034498 803792 
E-Mail: elke.gottlieb@vlh.de


